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Gemeinde Vogelsang-Warsin 
2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Vogelsang-Warsin 

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 1 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 1 BauGB 
 

ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 
BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 

 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom ………………. 

 
Aufgestellt: 
Eggesin / Neubrandenburg, den 13.12.2024 
 

Gemeinde Vogelsang-Warsin Amt „Am Stettiner 
Haff“ 

   

Bau- und Ordnungs-
amt 

Stettiner Straße 1 17367 Eggesin Tel.: 039779-264-69 Fax: 039779-264-42 m.witt@eggesin.de 

in Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 1 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Landkreis Vorpommern-Greifswald 11.10.2024  

2. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 09.09.2024 
20.09.2024 

 

3. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 26.09.2024  

4. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

5. Pommerscher Evangelischer Kirchenkreis  x 

6. Hauptzollamt Stralsund 17.09.2024  

7. Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH 27.08.2024  

8. Gesellschaft für Kommunale Umweltdienste  x 

9. Straßenbauamt Neustrelitz 28.08.2024  

10. Deutsche Bahn AG  x 

11. Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus  x 

12. IHK Neubrandenburg 02.10.2024  

13. Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 27.08.2024  

14. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  x 

15. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt M-V 30.08.2024  

16. E.DIS Netz GmbH  x 

17. Deutsche Telekom Technik GmbH 10.09.2024  

18. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 17.09.2024  

19. Bergamt Stralsund 16.09.2024  

20. REMONDIS Vorpommern-Greifswald GmbH 27.09.2024  

21. Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee  x 

22. Landesforst 09.09.2024  

23. Handwerkskammer  x 

24. Wasser- und Bodenverband Uecker-Haffküste  x 

25. Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V  x 

26. GASCADE Gastransport GmbH 09.09.2024  

27. CEP Central European Petroleum GmbH  x 

28. 50Hertz Transmission GmbH 27.08.2024  

29. Landgesellschaft MV GmbH  x 
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I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

30. Wasser- und Abwasser- Verband Ueckermünde 26.09.2024  

 Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern   

 

Nachbargemeinden: 

1. Stadt Ueckermünde 03.09.2024 keine Hinweise oder Anregungen 

2. Gemeinde Altwarp  

3. Gemeinde Luckow  

4. Stadt Eggesin  

 
 

Während der Beteiligung der Öffentlichkeit vom 22.05.2024 bis 24.06.2024 sind keine Stellungnahmen eingegangen. 

1.   

2.   
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffenen Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise des Landkreises Vor-
pommern-Greifswald, werden im Rahmen der Änderungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 
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Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass aus 
dem Kampfmittelkataster des Landes keine Informationen zu ei-
ner Kampfmittelbelastung des Plangeltungsbereichs hervorge-
hen. 
 
Aus dem Flächennutzungsplan kann kein unmittelbares Baurecht 
abgeleitet werden. Die fachtechnischen Hinweise sind daher in 
der weiterführenden Planung zu beachten. 
 
 
 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass 
keine Informationen zu Hochwassergefahren und potentiellem 
Überflutungsrisiko vorliegen. 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass aus 
der Sicht der unteren Verkehrsbehörde keine Einwände gegen 
die gemeindliche Planung bestehen. 
 
 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass das 
Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz, SG Technische Bauauf-
sicht/Bauplanung, Team Bauplanung die Planungsziele mitträgt. 
 
 
 
 
1. Kenntnisnahme 
 
2. Kenntnisnahme 
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1. Dem wird gefolgt. 
 
 
 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass die 
Belange des Denkmalschutzes nicht berührt werden und Boden-
denkmale im Plangeltungsbereich nicht bekannt sind.  
  
 
 
 
Ein Hinweis auf bisher unbekannte Bodendenkmale war Be-
standteil der Begründung des Vorentwurfes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege war am Verfahren 
beteiligt. Eine Stellungnahme liegt nicht vor. 
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Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass die 
untere Naturschutzbehörde grundsätzlich keine Einwände gegen 
die Änderung des Flächennutzungsplans hat. 
 
 
 
 
 
Die Festlegungen und Kompensationsmaßnahme sind Gegen-
stand anderer Verfahren. 
 
 
 
 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass das 
Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung, SG Abfallwirt-
schaft/Immissionsschutz keine Einwände gegen die gemeindli-
che Planung hat. 
 
 
 
 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass SG 
Wasserwirtschaft der gemeindlichen Planung unter Berücksichti-
gung von Hinweisen zustimmt. 
 
Aus dem Flächennutzungsplan kann kein unmittelbares Baurecht 
abgeleitet werden. Die fachtechnischen Hinweise sind daher in 
der weiterführenden Planung zu beachten. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführung und Hinweise des Staatlichen Amtes für 
Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern werden im Rahmen 
der Änderungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass die 
Belange Agrarstruktur, Naturschutz, Wasser und Boden des 
StALU VP durch die gemeindliche Planung nicht berührt werden. 
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Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführung und Hinweise des Staatlichen Amtes für Land-
wirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden 
im Rahmen der Änderungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass die 
Belange Naturschutz, Wasser und Boden des StALU MS durch 
die gemeindliche Planung nicht berührt werden. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung getroffene Feststel-
lung und Ausführung des Hauptzollamtes Stralsund werden im 
Rahmen der Änderungsplanung zur Kenntnis genommen. Die 
fachtechnischen Hinweise werden in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass aus 
zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine Einwendungen gegen 
die gemeindliche Planung bestehen. 
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Aus dem Flächennutzungsplan kann kein unmittelbares Baurecht 
abgeleitet werden. Die fachtechnischen Hinweise sind daher in 
der weiterführenden Planung zu beachten. 
 
 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführung und Hinweise des Verkehrsgesellschaft Vor-
pommern-Greifswald mbH werden im Rahmen der Änderungs-
planung zur Kenntnis genommen. 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass die 
Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald keine Einwände 
gegen die gemeindliche Planung hat. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Hinweise und Ausführung des Wasser- und Abwasser-Ver-
bandes Ueckermünde werden im Rahmen der Änderungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt die Feststellungen des 
Wasser- und Abwasser-Verbandes Ueckermünde zur Kenntnis. 
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Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise des Straßenbauamtes 
Neustrelitz werden im Rahmen der Änderungsplanung zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass sei-
tens des Straßenbauamtes Neustrelitz keine Bedenken gegen die 
gemeindliche Planung bestehen. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise der Industrie- und Han-
delskammer Neubrandenburg werden im Rahmen der Ände-
rungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass es 
aus der Sicht der IHK keine Hinweise zur gemeindlichen Planung 
gibt. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 



 

13.12.2024    20 

 

Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für in-
nere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rah-
men der Änderungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin zur Kenntnis, dass sich keine 
Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern im Plangeltungsbereich befin-
den. 
Der Landkreis war am Verfahren beteiligt. 
  
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Bau- und 
Liegenschaftsamtes Neubrandenburg werden im Rahmen der 
Änderungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin zur Kenntnis, dass sich kein 
vom SBL Neubrandenburg verwalteter Grundbesitz des Landes 
M-V im Plangeltungsbereich befindet.  
 
 
 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise der Deutschen Telekom 
Technik GmbH werden im Rahmen der Änderungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass sich 
Telekommunikationslinien im Plangeltungsbereich befinden. 
Dem anliegenden Lageplan ist zu entnehmen, dass diese nörd-
lich außerhalb des Plangeltungsbereichs in der Straße Ahornweg 
verlaufen. 
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13.12.2024    25 

 

Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise des Bundesamtes für Inf-
rastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr werden im Rahmen der Änderungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt die Feststellung des 
Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr, dass keine Einwände und Hinweise zur ge-
meindlichen Planung bestehen, zur Kenntnis. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise des Bergamtes Stralsund 
werden im Rahmen der Änderungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt die Feststellung des 
Bergamtes Stralsund, dass die gemeindliche Planung keine 
bergbaulichen Belange sowie keine Belange nach Energiewirt-
schaftsgesetz berührt. 
 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise der Remondis Vorpom-
mern Greifswald GmbH werden im Rahmen der Änderungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt die Feststellung der Re-
mondis Vorpommern Greifswald GmbH, dass Sie der Änderung 
zustimmen zu Kenntnis. 
 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise der Landesforstanstalt 
Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Änderungs-
planung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass aus 
forsthoheitlicher und forstwirtschaftlicher Sicht keine Einwände 
gegen die gemeindliche Planung bestehen. 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffenen Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise der GASCADE GmbH 
werden im Rahmen der Änderungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass die 
Anlagen von WINGAS GmbH und NEL Gastransport GmbH nicht 
von der gemeindlichen Planung betroffen sind.  
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffenen Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise der 50Hertz Transmis-
sion GmbH werden im Rahmen der Änderungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Vogelsang-Warsin nimmt zur Kenntnis, dass 
keine Anlagen des Unternehmens von der gemeindlichen Pla-
nung berührt werden. 
 
 
 
 
Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht 


